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Amtsblatt zur Kaibacher Zeituua Nr. 85.
Dienstag dcn 15. April 1873.

(U1-1) Nr. 2517.

Kundmachung.
Mit Ende des Schuljahres 1872/3 kommt

nn Stiflplatz der Holdheim'schen Stiftung im
^ubstummen-Institute in Linz in Erledigung.

Nach der stifterischer Anordnung haben da-
^"s taubstumme, eheliche Kinder aus Kram bei-
""lei Geschlechtes, katholischer Religion, Kinder
"angelischer Confession aber nur dann Anspruch,
?"Nt! sich deren Eltern mittelst Reverses erklären,
^ w der katholischen Religion erziehen zu lassen.

Der aufzunehmende Taubstumme darf nicht
"öbsinnig, noch mit einem andern Leibesgebrechen
^ der Taubheit behaftet sein und soll zur Zeit
°? Antrittes in das Institut nicht unter 7 und
^ t über 12 Jahre alt sein. Bon beiden Eltern
llwaiste, ganz arme und verlassene Kinder, dann

Silber, welche sich durch eine gute Bildungsfähigleit
Und Gesundheit auszeichnen, sowie überhaupt taub-
>lun,me Kinder des männlichen Geschlechtes haben
^ Vorzug. — Das aufzunehmende Kind soll vom

Hause aus mit Sonntags- und Werktagskleidern
"Ud zwar ein Knabe mit 4 Hemden, 4 Unterhosen,
"Paar Strümpfen, 2 Paar Schuhen, 4 Schnupf-
" m ' 3 Halstüchern, 2 Kappen oder Hüten,
6 Beinkleidern, 3 Westen, 3 Spcnsern oder Röcken
^7 ein Mädchen aber mit 4 Hemden, 2 Paar
Tuchen, 3 Paar Strümpfen, 4 Schnupftüchern,

.Halstüchern 3 Kopftüchern oder Hauben und
^ 3 weiblichen Anzügen ausgestattet sein. —

uern oder Vormünder, die sich für ihre Kinder
? ^ Pflegebefohlenen bewerben, haben ihre mit
^ ^aufscheine, dem Impfungs- und Arnmths«

a u / " ^ ' ^ ^ " '^ ^ l m " vom k. k. Bezirksarzte
^Wchten und vom Ortsseelsorger mitgefertigen
f̂ Nnisse über die Gesundheit und Bildun'gs-
die k ^ Kindes documentierten Gesuche durch
in k äsende k. k. Vezirkshauptmannschaft und

b" Stadt Laibach durch den Stadtmagistrat
längstens b i s Ende M a i l. I .

" ^ " zu überreichen.
^aibach, am 3. April 1873.

K. k. Landesregierung sür K r a m .

(162^) Nr. 2816^"

Kundmachung.
bie w' . ^avoroviz, Gemeinde St . Barthelmä, ist

""verpest ausgebrochen.
^el i ,s? ^ ^ demnach im ganzen Bereiche der

Gurkfeld, bestehend aus den
Und w e r k e n Gurkfeld, Landstraß, Nassenfuß
^ l N '^ .^ ' die Aliha ltung von Viehmärkten, in
^ A ,? " ' ^e St . Barthelmä aber noch außerdem
^ i " " " " g von Jahrmärkten und Kirchweih.

vls auf weiteres zu untersagen,
lo./'k'^ezirkshauptmannschast Gurkfeld, am

D e r k. k. B e z i r k s h a u p t m a n n :

^ Nr. 3923.

, Kundmachung.
^iid h^!^^cnleinderathsbcschlusses vom 4.Apri!
^'" aes. !- i n c u r s sür eine Kanzlistcnstcll«

Ehalte n " ^ " Stadtmagistratc mit dem Jahres
^ o n 500 f l . ausgeschrieben. ^

^ ^ c h v 3 " . / " " diese Stelle haben die mi
^ bltz" ^ über ore zurückgelegten Studien unl

^,ge Verwendung belegten Gcsuche
und " ^ ^ " ^ b i s Ende A p r i l l . I .

^ ^ m ^ " ^ ' " " " " öffentlichen Bcdienstunc
" s ein,,., ^ ' ^ " vorgesetzten BeHorde hier

^ zubringen.

Magistrat Laibach, am 5. April 1873.
D " Bürgermeister: Deschmann.

(160—1) Nr. 122.

Kundmachung.
Wegen Wiederbesetzung der Unterlehrerstelle

in Semitsch, mit welcher ein Jahreseinkommen
von 160 ft. nebst freier Wohnung verbunden ist,
wird der Concurs

b i s Ende A p r i l d. I .

ausgeschrieben.
K. k. Bezirksschulrath Tschernembl, am 8ten

April 1873.

(150—3) Nr. 1944.

Kundmachung.
Aus Anlaß des Ausbruches der R inderpest

in Natschach werden bis auf weiteres alle Vieh-
märkte in diesem Bezirke eingestellt.

Nadmannsdorf, am 4. April 1873.
Der k. k. Bezirkshauptmann.

(158—2) Nr. 1944.

Kundmachung.
Aus Anlaß der in der Orlfchaft Ratfchach

ausgcbrochcnen Rinderpest wird der Seuchengrcnz-
bezirk fcstgcfetzt, wie folgt:

Aus dem hiesigen Bezirke werden in den Scu-
chcngrenzbczirk die Gemeinden Wcißcnfels, Ratfchach,
itronau und Lcngcnfcld mit dcn dazu gehörigen i
Ortfchaftcn Aichstetten, Hinterschloß, Ncssclthal,
WeißcnfclS, Ralfchach, Kronau, Log, Wald, Wür-
zen, Moistrana und Lengcnseld cinbczogen.

I n dem Bezirke B i l l a c h werden sämmt-
liche aus Anlaß des Ausbruches der Rinderpest in
Greuth bei TarviS in den Seuchcngrenzbezirk be-
reits cinbczogcncn Ortschaften mit den dazu ge-
hurigen Weideplätzen und Tränken in dcn Ge-
meinden Tarvis, Saifnitz, Uggowitz, Malborghct,
Leopoldskirchcn und Pontafcl, Arnoldstein, Hohen-
thurm und Emersdorf, Blciberg, dann die Ort-
schaften Ober- und Unterfchütt, Ober- und Unter-
fcderaun in der Gemeinde St . Mart in, ferner die
Ortfchaften Fürnitz, Ober- und Untcrrain, Sig-
montitfch, S t . Job und Korpitfch in der Gemeinde
Finkcnstein und im Bezirke H e r m a g o r die Ge-
meinden Vordcrbcrg und St. Stefan mitcinbezogen.

Für den Seuchenbezirk treten die Bestimmun«
gen des § 27 des Scuchcngesetzcs vom 2l). Jun i
1868, Nr. 118 R. G. B., in Wirkfamkeit.

K. k. Bezirkshauptmannschaft Radmannsdorf,
am 5. April 1873.

(146—3)' " N r ? 2 2 5 .

Lieferiiugs-Ausschreiben.
Bei der t. k. Bergdircction Idria in Kram

werden
z^tt t t Metzen Weizen,
I«<>«> „ Hlor,l und

4<>«> „ slukurutz

nlittclst Offerten unter nachfolgenden Bedingungen
angekauft:

' 1 . Das Getreide muß durchaus rein, trocken
und unverdorben sein, und der Mctzcn Weizen
muß wenigstens 84 Pfund und das Korn 75 Pfund
wiegen.

l 2. Das Getreide wird von dem k. k. Wirth
' schaftsamtc zu Idr ia im Magazine in dcn cimcn-

tiertcn Gefäßen abgemessen und übernommen und
jenes, welches dcn Qualitäts - Anforderungen nicht
entfpricht, zurückgewiesen.

I Der Lieferant ist verbunden, für jede zurück'
gestoßene Partie anderes, gehörig qualificicrtcS Gc^
treide der gleichnamigen Gattung um den contract-
mäßigcn Preis längstens im nächsten Monate zu
liefern.

Es steht dem Lieferanten frei, entweder selbst
oder durch einen Bevollmächtigten bei der Ueber-
nahme zu intervenieren.

I n Ermanglung der Gegenwart des Lieferanten
oder Bevollmächtigten muß jedoch der Befund des
k. k. Wirthschaftsamtes als richtig und unwider^
sprechlich anerkannt werden, ohne daß der Liefe-
rant dagegen Einwendung machen könnte.

3. Hat der Lieferant das zu liefernde Getreide
I000 Id r ia zu stellen, und es wird auf Verlas
gen desselben der Werksfrächter von Seite des
Amtes verhalten, di : Verfrachtung von Loitsch nach
Idr ia um den festgesetzten Preis von 24 Neu-
kreuzer Pr. Sack oder 2 Metzen zu leisten.

4. Die Bezahlung geschieht nach Uebernahme
des Getreides entweder bei der k. k. Bergdirections-
kasse zu Idr ia oder bei der k. k. Landeshauvtkasse
zu Laibach gegen klassenmäßig gestempelte Quittung,
wenn der Ersteher kein Gewerbsmann oder Han-
delstreibender ist, im letzteren Falle aber gegen
eine mit einer 5 kr. Stempelmarke versehene sal-
dierte Rechnung.

5. Die mit einem 50 - Neukreuzer - Stempel
versehenen Offerte haben längstens

bis 3 t t . A p r i l Z 8 7 H

bei der k. k. Bergdirection zu Idria einzutreffen.
6. I n dem Offerte ist zu bemerken, welche

Gatwng und Ouantitä't Getreide der Lieferant zu
liefern willens ist, und der Preis looo Id r ia zu
stellen. Sollte ein Offert auf mehrere Körner-
gattungen lauten, so steht es der Bergdirection frei,
den Anbot für mehrere oder auch nur für eine
Gattung anzunehmen oder nicht.

7. Zur Sicherstcllung für die genaue Zuhal-
tung der sämmtlichen Bcrtrags - Verbindlichkeiten
ist dem Offerte ein lOverr. Badium entweder bar
oder in annehmbaren Staatspapiercn zu dem Tages
curse oder die Ouittung über dessen Deponierung
bei irgend einer montanistischen Kasse oder der k. l .
Landcshauptkasse zu Laibach anzuschließen, widri-
gcns auf das Offert keine Rücksicht genommen wer-
den könnte.

Sollte Contrahcnt die Verrragsverbindlichkei-
ten nicht zuhalten, so ist dem Aerar das Recht ein-
geräumt, sich für einen dadurch zugehenden Schaden
sowohl an dem Badium als an dessen gesammtem
Vermögen zu regressieren.

8. Denjenigen Offercnten, welche keine Ge>
treidc-Licfcrung erstehen, wird das erlegte Vadimn
allsobald zurückgestellt, der Erstcher aber von der
Annahme seines Offertes verständiget werden, wo-
dann er die eine Hälfte des Getreides b i s ( 5 n d e
M a i R ^ ? : t , die zweite Hälfte b i s M i t t e
J u n i l V ? : t zu liefern hat.

9. Auf Verlangen werden die für die Lieferung
erforderlichen Gctrcidcsäcke von der k. k. Berg-
dircction gegen jedesmalige ordnungsmäßige Rück-
stellung unentgeltlich, jedoch ohne Vergütung der
Frachtspcscn, zugesendet.

Der Lieferant bleibt für einen allfälligen Ver-
lust an Säcken während der Lieferung haftend.

10. Wird sich vorbehalten, gegen den Herrn
Lieferanten alle jene Maßregeln zu ergreifen, durch
welche die pünktliche Erfüllung der Contractsbe-
dingnisse erwirkt werden kann, wogegen aber auch
demselben der Rechtsweg für alle Ansprüche offen
bleibt, die derselbe aus den Contracts-Bedingun-
gen machen zu können glaubt. Jedoch wird aus-
drücklich bedungen, daß die aus dem Vertrage etwa
entspringenden Rechtsstrcitigkciten, das Aerar möge
als Kläger oder Geklagter eintreten, so wie auch
die hierauf Bezug habenden Sicherstellungs- und
Exccutionsschrittc bei demjenigen im Sitze des ^ i s -
calamtcs befindlichen Gerichte durchzuführen smd,
welchem der Fiscus als Geklagter untersteht.

Von der k. k. Nergdirection Idria,
am 1. April 1873.


